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Beschluss über die frühzeitige öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden 
zum Bebauungsplan Nr. 20 „Wassermühle Brömsenberg“ gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 
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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Bauausschuss (Vorberatung) 17.11.2022 Ö

Haupt- und Finanzausschuss (Entscheidung) 22.11.2022 N

Stadtvertretung Lübtheen (Entscheidung) 06.12.2022 Ö

Beschlussvorschlag:

Beschluss über die frühzeitige öffentliche Auslegung und Beteiligung der 
Behörden zum Bebauungsplan Nr. 20 “Wassermühle Brömsenberg“ gemäß § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB (Vorentwurf) 
Gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sind der Vorentwurf öffentlich auszulegen 
sowie die von der Planung berührten Behörden zu beteiligen. Stellungnahmen 
zum Vorentwurf können bis zum Ende der Auslegung abgegeben werden. 
Verspätet abgegebene Stellungnahmen nach § 4 a Abs. 6 Bau GB können bei der 
Beschlussfassung über den B-Plan unberücksichtigt bleiben. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden über die Auslegung zu benachrichtigen. 
 
 

Sachverhalt:

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 20 soll die planungsrechtliche 
Grundlage für den Erhalt und die Umnutzung der denkmalgeschützten 
Wassermühle sowie der zum Grundstück gehörenden Nebengebäude gelegt 
werden. Es soll ein gemeinschaftliches Wohnprojekt mit gärtnerischer Nutzung 
und Kleintierhaltung als Selbstversorgung entstehen. Nachbarschaftliche 
Angebote z.B. ein Nachbarschaftscafé und Veranstaltungen sollen ebenfalls 
geschaffen werden.



Das Plangebiet liegt am östlichen Rand des Ortsteils Brömsenberg der Stadt 
Lübtheen und wird nördlich durch den Fluss „Sude“ und südlich bzw. westlich 
durch den Bandekower Graben begrenzt. 
 

Finanzielle Auswirkungen:
 

GESAMTKOSTEN AUFWAND/AUSZAHLUNG IM 
LFD. HH-JAHR

AUFWAND/AUSZAHLUNG 
JÄHRL.

ERTRAG/EINZAHLUNG 
JÄHRL.

00,00 € 00,00 € 00,00 € 00,00 €

FINANZIERUNG DURCH         VERANSCHLAGUNG IM HAUSHALTSPLAN
Eigenmittel 00,00 € Im Ergebnishaushalt Ja / Nein
Kreditaufnahme 00,00 € Im Finanzhaushalt Ja / Nein
Förderung

00,00 €
Über/außerplanm. 
Auf./Aus.

Ja / Nein

Erträge 00,00 € Genehmigung Ja / Nein
Beiträge 00,00 € Produktsachkonto 00000-00

 

Anlage/n

1 Auslegungsunterlagen - Vorentwurf - Stadt Lu?btheen - BP Wassermu?hle 
Bro?msenberg
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